
Zum Verbleib beim Bieter bestimmt, nicht mit dem Angebot zurückgeben! 

Bewerbungs- und Vergabebedingungen des Landes NRW 
für die Vergabe von Leistungen nach der VOL 

1 Allgemeines 
 
1.1 Der Auftraggeber verfährt nach Teil A der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen - ausgenommen 

Bauleistungen - (VOL/A) *), ohne dass dieser Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistun-
gen" Vertragsbestandteil wird. 

 Bei der Vergabe von Leistungen, deren geschätzter Auftragswert sich wenigstens auf den in § 2 der Vergabe-
verordnung (VgV) genannten Betrag (Schwellenwert) beläuft (EU-Vergabeverfahren), hat der Bewerber bzw. 
Bieter einen Rechtsanspruch auf Anwendung der VOL Teil A. Zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen 
diese Vergabebestimmungen kann sich der Bewerber bzw. Bieter an die in der Angebotsaufforderung ge-
nannte Vergabekammer wenden. Bei der Vergabe von Leistungen, deren geschätzter Auftragswert unterhalb 
des vorbezeichneten Schwellenwerts liegt (nationale Vergabeverfahren), besteht kein Rechtsanspruch des 
Bewerbers bzw. Bieters auf Anwendung der VOL Teil A. 

 
1.2 Die der Aufforderung zur Angebotsabgabe nicht beigefügten Unterlagen können im Dienstgebäude des Auf-

traggebers zu den gewöhnlichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

 

2 Angebotsbedingungen 
 
2.1 Für ein schriftliches Angebot sind die vom Auftraggeber übersandten Vordrucke zu benutzen; die Verwendung 

selbst gefertigter Vervielfältigungen, Abschriften oder Kurzfassungen ist unzulässig. Dies gilt nicht für etwa an-
geforderte Sicherungskopien. 

 
2.2 Das Angebot muss vollständig sein; es muss die Preise und die in den Vergabeunterlagen geforderten Anga-

ben oder Erklärungen enthalten. Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein. 
 Änderungen und Ergänzungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. 
 Soweit Erläuterungen zur besseren Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, können sie dem Ange-

bot auf besonderer Anlage beigefügt werden. 
 Muster und Proben müssen als zum Angebot gehörig gekennzeichnet sein. 
 In der Angebotsaufforderung ausdrücklich erwünschte oder zugelassene Nebenangebote müssen auf einer 

besonderen Anlage gemacht und als solche deutlich gekennzeichnet werden. 
 Werden Leistungen angeboten, die in den Vergabeunterlagen nicht vorgesehen sind, so müssen sie auf einer 

besonderen Anlage nach Ausführung und Beschaffenheit näher beschrieben werden. 
 Auf Anlagen ist im Angebot hinzuweisen. 
 Angebotsvordruck und Anlagen sind mit Namen (Firma) des Bieters sowie mit Datum und Unterschrift zu 

versehen. Der Angebotsvordruck ist wegen der Rechtsverbindlichkeit der Vertragsbedingungen auch dann 
unterschrieben zurückzugeben, wenn nur ein Nebenangebot auf besonderem Blatt abgegeben wird. 

 Angebote, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, müssen von der Wertung ausgeschlossen 
werden. 

 
2.3 Es sind nach Möglichkeit umweltfreundliche Leistungen, insbesondere mit "Umweltzeichen" ausgezeichnete 

Erzeugnisse, ggf. in einem Nebenangebot anzubieten. Bei der Wertung der Angebote wird der Gesichtspunkt 
der Umweltfreundlichkeit der Leistung neben den sonstigen Anforderungen berücksichtigt. 

  
 
2.4 Beabsichtigt der Bieter, Angaben aus seinem Angebot für die Anmeldung eines gewerblichen Schutzrechtes 

zu verwerten, hat er in seinem Angebot darauf hinzuweisen. 
 
 
 
 
*) Die unter Nr. 1.1 genannten "Allgemeinen Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen" (VOL/A) können im Internetportal 

„www.vergabe.nrw.de“ eingesehen werden. 
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2.5 Der Auftraggeber darf das Angebot eines Skontos bei der Wertung nicht berücksichtigen. Hinsichtlich des 

Fristbeginns und der Leistung der Zahlung wird auf die Vertragsbedingungen des Landes NRW verwiesen. 
 
2.6  Für die Bearbeitung des Angebots wird keine Vergütung gewährt. 
 
2.7 Entwürfe und Ausarbeitungen, sowie Muster und Proben, die bei der Prüfung der Angebote nicht verbraucht 

werden, gehen ohne Anspruch auf Vergütung in das Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen über, soweit 
in der Angebotsaufforderung nichts Gegenteiliges festgelegt ist oder der Bieter im Angebot bzw. innerhalb von 
24 Werktagen nach Ablauf der Angebotsfrist nicht ihre Rückgabe verlangt. Die Kosten der Rückgabe trägt der 
Bieter. 

 
2.8 Mit der Abgabe eines Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtigte Angebote 

gemäß § 19 VOL/A, 1. Abschnitt. 
 
2.9  Das Angebot gilt als abgelehnt, wenn bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein Zuschlag erteilt worden ist. Hierzu 

ergeht keine besondere Mitteilung. Will der Bieter jedoch ausdrücklich über die Ablehnung seines Angebots 
unterrichtet werden, so muß er dies schriftlich beantragen. Der Antrag kann bereits mit der Abgabe des Ange-
bots gestellt werden. Bei nationalen Vergaben ist ein adressierter Freiumschlag für die Rückantwort beizufü-
gen. 

 

3 Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
 Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflus-

sen können, so hat der Bieter den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich, fernschriftlich, elektronisch 
oder telegrafisch darauf hinzuweisen, auch wenn er den Hinweis schon vorher in anderer Form gegeben hat. 

 

4 Wettbewerbsbeschränkende Absprachen 
 Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertragsverfahren an einer wettbewerbsbe-

schränkenden Absprache beteiligen, werden ausgeschlossen. 

 

5 Gewerberechtliche Voraussetzungen/Berufsgenossenschaft 
 
5.1 Bieter, die den Nachweis, dass sie im Berufsregister nach Maßgabe der Rechstvorschriften des Landes, in 

dem der Bieter seinen Sitz hat, eingetragen sind, noch nicht erbracht haben, werden gebeten, diesen Nach-
weis mit dem Angebot vorzulegen. 

 
5.2 Auf Verlangen hat der Bieter eine Bescheinigung der Berufsgenossenschaft bzw. des entsprechenden zu-

ständigen Versicherungsträgers vorzulegen. 

 

6 Weitervergabe an Unterauftragnehmer (Nachunternehmer) 
 
 Der Bieter hat Art und Umfang anzugeben, die er an Unterauftragnehmer übertragen will, und diesen zu be-

nennen. 
 Bei der Einholung von Angeboten von Unterauftragnehmern ist der Bieter verpflichtet, 

- kleine und mittlere Unternehmen bevorzugt zu beteiligen, soweit das mit der vertragsgemäßen Ausführung 
des Auftrages zu vereinbaren ist. 

- Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen öffentlichen Auftrag handelt, 
- bei Großaufträgen sich zu bemühen, Unteraufträge an kleine oder mittlere Unternehmen in dem Umfang 

zu erteilen, wie es mit der vertragsgemäßen Ausführung der Leistung zu vereinbaren ist, 
- bei der Übertragung von Teilleistungen nach Wettbewerbsgesichtspunkten zu verfahren und 
- dem Unterauftragnehmer insgesamt keine ungünstigeren Bedingungen - insbesondere hinsichtlich der 

Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen - zu stellen, als sie durch den Auftrag mit dem Bieter verein-
bart werden. 
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 Der Bieter wird jedoch darauf hingewiesen, 

- dass die Weitergabe an Unterauftragnehmer in bestimmten Fällen gemäß § 4 Nr. 4 VOL/B der Zustim-
mung des Auftraggebers bedarf, und 

- dass er mit einer Zustimmung des Auftraggebers zur Übertragung von Leistungen, auf die sein Betrieb 
eingerichtet ist, an Unterauftragnehmer nur in begründeten Ausnahmefällen rechnen kann. 

 

7 Arbeitsgemeinschaften 
 

Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter haben in dem Angebot jeweils die Mitglieder zu 
benennen sowie eines ihrer Mitglieder als bevollmächtigten Vertreter für den Abschluss und die Durchführung 
des Vertrages zu bezeichnen. 

 

8 Bevorzugte Bewerber 
 
 Bieter, die als bevorzugte Bewerber berücksichtigt werden wollen, müssen den Nachweis, dass sie die Vor-

aussetzungen hierfür erfüllen, mit der Angebotsabgabe führen; wird der Nachweis nicht rechtzeitig geführt, so 
wird das Angebot wie die Angebote nicht bevorzugter Bewerber behandelt. Eine Bevorzugung wird nur für Auf-
tragsvergaben unterhalb von 211.000 Euro gewährt. 

 Arbeitsgemeinschaften und andere gemeinschaftliche Bieter, denen bevorzugte Bewerber als Mitglieder an-
gehören, haben zusätzlich den Anteil nachzuweisen, den die Leistungen dieser Mitglieder am Gesamtangebot 
haben. 

 

9 Sonstiges 
 
9.1 Die Preise sind in Euro anzugeben. 
 
9.2 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 
 Der Schriftverkehr mit dem Auftraggeber ist in deutscher Sprache zu führen. 
 
9.3 Ergänzend zu den Vergabeunterlagen gelten die deutschen Rechtsvorschriften. 
 
9.4   Bewerber aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben die besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelungen für  
        den innergemeinschaftlichen Erwerb zu beachten. 
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